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Im Übrigen gelten die Festsetzungen des Bebauungsplanes
"Mühlstetterfeld 1" .

0,320,24

6

d)  Die Bebauungsplanänderung wird im Amtsblatt der Gemeinde am ................. 
     gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Die Bebauungsplanänderung tritt damit in Kraft.
     Der Änderungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in den
     Räumen der Verwaltungsgemeinschaft Marquartstein, Auslegungsraum, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
     Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
     Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie des Absatzes 4 und 
     des § 215 Abs. 1 BauGB ist hingewiesen worden.  

   Staudach, den  . . . . . . . . . . . . . . .

    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
    (Gaukler)  1. Bürgermeisterin

   Staudach, den  . . . . . . . . . . . . . . .

    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
    (Gaukler)  1. Bürgermeisterin

a)  Die Gemeinde Staudach-Egerndach hat mit Beschluß des Gemeinderates vom . . . . . . . . . . . . .
     den Entwurf der Bebauungsplanänderung im beschleunigten Verfahren als "Bebauungsplan der Innenentwicklung"
     nach § 13a BauGB in der Fassung vom . . . . . . . . . . . .  beschlossen. Der Änderungsbeschluß, die Durchführung 
     des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB, sowie die Unterrichtung der Öffentlichkeit 
     gem. § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB wurde am ........................  öffentlich bekanntgemacht.
      Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit erfolgte vom ................. bis einschließlich ................... .
b)  Der Entwurf der Bebauungsplanänderung mit Begründung in der Fassung vom . . . . . . . . . .
      wurde am  .......................... vom Gemeinderat gebilligt. Er wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
      der Zeit vom ...................... bis .................... öffentlich ausgelegt. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
      öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom ..................... . 
      Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am .................... öffentlich bekanntgemacht.
c)  Die Gemeinde Staudach-Egerndach hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ................. 
     die Bebauungsplanänderung in der Fassung vom . . . . . . . . . . . . gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

IV.1  Für den neuen Anbau ist eine eigener Anschluß für die Entwässerung
         herzustellen.        

IV.2  Für den Anbau ist auch für den Wasseranschluß und die Energieversorgung
        ein eigener Anschluß herzustellen. 
        
IV.3  Das Gelände um das Gebäude muss bis mind. 0,15m unter OK-RFB 
              am Baukörper angefüllt werden. Es sind fließende Übergänge zu schaffen.
              Vertikale Höhensprünge sind unzulässig. 
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